
So lesen und verstehen Sie Ihren Gebührenbescheid

Jedem Grundstück ist eine
12-stellige Kundennummer 
zugeordnet, die bei Änderungen 
der  Veranlagungsdaten  
angegeben werden sollte.

Ein Wechsel des Eigentümers ist dem 
AWB schriftlich mitzuteilen. Es sind 
sowohl der bisherige als auch der 
neue Eigentümer anzeigepflichtig.

Angabe des Grundstückes, für 
das die  Gebühren erhoben 
werden. Für jedes Grundstück 
wird ein eigener 
Gebührenbescheid erstellt.

Angabe der Personenzahl auf 
dem Grundstück.
Eine Veränderung der 
Personenzahl muss dem AWB 
mitgeteilt werden. 
Nutzen Sie dazu den Vordruck 
im Internet unter www.kreis-
badkreuznach.de

Angabe der gemeldeten 
Haushalte. Jeder Haushalt 
zahlt  einen festen Betrag pro 
Jahr, die 
Haushaltsgrundgebühr . 
Änderungen in der Anzahl der 
Haushalte auf dem 
Grundstück müssen dem AWB 
mitgeteilt werden.
Nutzen Sie dazu den Vordruck 
im Internet unter www.kreis-
badkreuznach.de

Die an das Restabfallgefäß 
gebundene Grundgebühr 
richtet sich nach der Größe 
des Gefäßes. Die Größe des 
Restabfallgefäßes / der 
Restabfallgefäße wird auf 
Basis der auf dem Grundstück 
gemeldeten Personenzahl 
festgelegt. Diese 
Grundausstattung kann nicht 
unterschritten werden. 
Größere Gefäße können 
jederzeit beantragt werden.
Hinweis:
Die Gesamtgebühr für die 
vorhandenen 
Restabfallgefäße errechnet 
sich aus der Grundgebühr 
Restabfallvolumen  und 
Behältergebühr Restabfall , 
die getrennt voneinander 
ausgewiesen sind.

Die errechnete Gebühr ist in zwei Raten 
fällig. 
Ein eventuelles Guthaben wird mit der 
ersten Rate verrechnet. In diesen Fällen 
ist  auf der Rückseite des 
Gebührenbescheides unter  der Rubrik 
„ Zahlungshinweise“ der tatsächlich zu 
zahlende Betrag angegeben.

Die Behältergebühren  werden  auf Basis der 
Anzahl und Größe der auf dem Grundstück 
aufgestellten Bio- und Restabfallgefäße 
festgesetzt


